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run Das geborgte eld clamat ad dominum.
Antwort Vom gezahlten eld des Zeloſus kann man auch

agen Clamat 20 dominum. Dieſe beiderſeitigen Rechtsforderungen
machen ſich gegenſeitig unwirkſam.

Valkenburg (Hollan Aug mriu
II (Lebensverſicherung.) Der Quartalſchrift Urde

folgender Fall vorgelegt: iſt ſeit ſieben Jahren itglie einer
Lebensverſicherung bei einer ank. Als im eL von 25/½
Jahren in die Verſicherung aufgenommen werden wollte, fragte
ihn der Arzt Unter anderem auch nach den Krankheiten, welche
Iim früheren eben gehabt habe Um nun die Ufnahme E
icherer zu erhalten, ma ber einige ſeiner rüheren Krank⸗
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heiten unwahre Angaben E Krankheiten dies kann
jetzt nicht mehr mit voller Sicherheit agen; ETL meint aber ſicher,
* habe ſich olgende gehandelt: hat Im L von Circa 10,
reſpective Jahren Bruſtfellentzündung und beziehungsweiſe einen
minimalen Bluthuſten gehabt, was ETL Tzte auf ſeine
Frage verſchwieg. ezügli des Bluthuſten ertlarte ſeinerzeit
der behandelnde Izt, daſs nicht von der unge herkomme. Es
entſteht die rage, ob Grund einer vor ereits Jahren
durchgemachten Bruſtfellentzündung hin die Geſellſchaft die Ufnahme
verweigert d hat nie Folgen dieſer Bruſtfellentzündung
verf ürt Er glaubt übrigens, daſs EL nach ſeinem damaligen
Geſundheitszuſtande er zur Aufnahme efähig war

Es rag ſich ob ruhigen Gewiſſens bei der Verſicherung
leiben und ob EL oder eventue ſeine Tben die Verſicherungsſumme
ohne Reſtitutionspflicht annehmen können.

Der Fall handelt Lebensverſicherungsvertrag, reſpective
von den ſogenannten „Deelarationen.“ Darunter verſteht man die
Antworten auf die von der erſicherungsgeſellſchaft vorgelegten
Fragen, wodurch dieſe den Umfang des übernommenen Riſico kennen
lernen will, wobei ſehr El unrichtige Angaben oder Ver
ſchweigungen anzugebender Umſtände vorkommen können. Es er  E
ſich von ſelbſt daſs, allgemein geſprochen, die ſtricte Gewiſſenspflicht
beſteht, die vorgelegten Fragen wahrheitsgemäß 3 beantworten
Wenn merklich falſche Angaben gemacht oder wahre mſtände ver
chwiegen ſind, ſo rag eS ſich, ob dieſe älſchlich gemachten Angaben
oder Verſchweigungen erheblich ſind oder nicht Als er  1 iſt
ein Umſtand zu bezeichnen, wenn Eer den Vertrag weſentlich ändert,
und deſſen Kenntnis die Geſellſchaft beſtimmt, die Verſicherung
abzulehnen. In einem ſolchen Falle iſt der Vertrag ungiltig und
der Verſicherte darf ſich die Verſicherungsſumme nicht auszahlen
laſſen, hat aber ein Recht auf Rückzahlung der Prämie amm
Zinſen Um dieſe erhalten, könnte EL ſich auch die Verſicherungs⸗
fumme auszahlen laſſen, müſste aber dann den Reſt reſtituieren.
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ind die irrigen Angaben unerheblich, ſo daſs auch rotzdem
die Geſellſchaft den Vertrag Unter gleichen Bedingungen eingegangen
ätte, ſo iſt der Vertrag giltig. ind die irrigen Angaben minder
erheblich, ſo daſ die Geſellſchaft den Vertrag auch bei deren
Kenntnis E  N ätte, aber Unter anderen Bedingungen, ſo
beſteht die den Irrthum zu corrigieren und die Verſicherung
richtig zu ſtellen, entweder durch Minderung der Verſicherungsſumme
oder durch Erhöhung der Prämie. Zu bemerken iſt jedoch, daſs die
rigoroſe Handhabung der Vertragsbeſtimmungen bei der einen oder
der andern Geſellſchaft für die Gewiſſenspflicht nicht maßgebend
ſein kann, ondern daſs auch hier für die Beurtheilung die Billigkeit
in Betracht Iomm

Was nun den Concreten Fall betrifft, ſo iſt für die Beant⸗
wortung nicht der Moraliſt allein competent, ondern auch der Arzt;
ich habe eswegen auch einen Verſicherungsarzt 0 gezogen.
Es rag ſich alſo, ob die Verſchweigungen erhebli ſind oder nicht
Wir nehmen QAbet zunächſt daſs ſie ſich thatſächlich auf die
genannten Krankheiten bezogen aben Das Urtheil des Verſicherungs⸗
arztes bei der Unterſuchung kann nun lauten auf „vollkommen
günſtig“ oder auf „günſtig

40 oder auf „ungünſtig“ Im erſteren
Falle nimmt die Verſicherung regelmäßig die Verſicherung An, Im
letzteren Falle ehn ſie dieſelbe ab; enn das Urtheil nUur auf
„günſtig“ autet, kommt * auf die mſtände Wenn der Arzt
alſo bei Unterſuchung des den Fall als „vollkommen günſtig“
bezeichnet hat, kann ſich beruhigen. Urde der Fall nUuTL als
„günſtig“ bezeichnet, ſo konnte das Verſchweigen die Ablehnung
der Berſicherung bewirken, enn der Bluthuſten wirklich eln längeres,
ernſteres Unwohlſein veranlaſste, oder wenn die Eltern des lungen⸗
ran und nun auch bei ihm ſich Bluthuſten zeigte Hat aber
der Bluthuſten nUuLr Iim Platzen hochliegender Aederchen ohne rnſtes
Unwohlſein ſeinen rund, dann war der Umſtand unerheblich und
ſo hat, wie die Angabe ſagt, der damals behandelnde Arzt die Sache
wohl aufgefaſst. Die Bruſtfellentzündung Imm hier kaum In
Betracht, eil ſie offenbar ſehr leicht war; denn eine bedeutendere
d der Verſicherungsarzt bei der Unterſuchung conſtatieren können,
und hat 10 nie Folgen davon verſpürt.

Soweit alſo die mſtände des E. nicht nders, als angegeben,
gelegen ſind, kann ſich beruhigen, zumal ETL nach ſeiner Angabe
damals ſich un einem verſicherungsfähigen Uſtande efunden hat
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